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Arbeitsvermittlungsvertrag 
 
Zwischen 
 
jobdistrict GmbH  
Reimerstwiete 11, 20457 Hamburg  (im Folgenden: Arbeitsvermittler) 
als Arbeitsvermittler 
 
und  
 
Vor-/Name:        

Straße / Nr: 

Plz / Ort:  (im Folgenden: Arbeitsuchende/r) 

als Arbeitsuchende/r 
 
wird nachstehender Arbeitsvermittlungsvertrag geschlossen. 
 
§ 1 Vertragsgegenstand 
Die/der Arbeitssuchende beauftragt den Arbeitsvermittler mit der Vermittlung einer Arbeitsstelle als 

______________________________________________  auf Grundlage nachstehender Vereinbarungen.  

 
Einer Vermittlung geht in der Regel eine schriftliche Bewerbung voraus. Unterstützend zu seinen 
Bewerbungsunterlagen überlässt der Arbeitsuchende dem Arbeitsvermittler einen mit seinen 
Eigenschaften und Qualifikationen inhaltlich ergänzten Bewerbungsbogen.  
 
Dem Vermittlungsauftrag liegt ein dem Arbeitsuchendem durch die Arbeitsagentur, die Arge oder einem 
anderen öffentlichen Träger gültig ausgestellten Vermittlungsgutschein zu Grunde. 
 
Die/der Arbeitssuchende verpflichtet sich mit Beauftragung zur Vermittlung eine Kopie des 
Vermittlungsgutscheines an den Arbeitsvermittler zu übergeben. 
 
Ein Anspruch auf tatsächliche Vermittlung besteht nicht. 
 
§ 2  Vertragslaufzeit 
Die Vertragslaufzeit beginnt mit Datum dieses Vertrages und endet  
 

- durch schriftliche Kündigung durch einem der Vertragspartner, unter Einhaltung 
nachstehender Kündigungsfristen nach §5 dieses Vertrages. 
 

- nach erfolgreicher Vermittlung durch  den Arbeitsvermittler. 
 

Die Vertragslaufzeit endet jedoch nicht automatisch  
 

- mit Ablauf der Gültigkeit des Vermittlungsgutscheines 
 
§ 3 Pflichten 
Der/die Arbeitssuchende ist verpflichtet, den Arbeitsvermittler unverzüglich zu benachrichtigen, wenn 
er für die Vermittlung nicht mehr zur Verfügung steht. Bei erfolgreicher Vermittlung ist der 
Arbeitsvermittlung ein gültiger Vermittlungsgutschein im Original binnen 7 Tagen nach Arbeitsbeginn  
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auszuhändigen, ansonsten muss der Auftraggeber die für diesen Vertrag gültige Vermittlungsgebühr 
selber in voller Höhe übernehmen. 
 
§ 4 Vergütung 
Bei Vermittlung in ein Arbeitsverhältnis ist eine Gebühr fällig. Die Kosten für die Vermittlung werden 
durch den diesem Vertrag zu Grunde liegendem Vermittlungsgutschein übernommen und sind dem 
auftraggebenden Arbeitssuchenden bis zur Auszahlung des Vermittlungsgutscheines gestundet.  
 
Kommt durch die Bemühungen der Arbeitsvermittlung innerhalb der Vertragsdauer ein 
Beschäftigungsverhältnis zustande (Datum des Arbeitsvertrag-Abschlusses maßgebend), zahlt die 
Bundesagentur für Arbeit der Arbeitsvermittlung bei Einlösung des Vermittlungsgutscheines (Original) 
nach § 421g SGBIII eine Vermittlungsgebühr, deren Höhe sich dem Vermittlungsgutschein ergibt. 
 
Voraussetzungen für die Zahlung des Honorars sind,  

 
a.) eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit mindestens 15 Stunden wöchentlicher 
Arbeitszeit. 
b.) mit einer angestrebten Beschäftigungsdauer von mindestens 3 Monaten und 
c.) bei einem anderen Arbeitgeber als dem, bei dem der Auftraggeber während der letzten 4 
Jahre vor der Arbeitslosenmeldung länger als 3 Monate versicherungspflichtig beschäftigt war. 

  
§ 5 Kündigung des Arbeitsvermittlungsvertrages 
Dieser Vertrag kann von jeder Partei mit Tagesfrist gekündigt werden.  
 
Die Änderung, Aufhebung oder Kündigung des Arbeitsvermittlungsvertrages bedarf der Ordnung wegen 
der Schriftform. 
 
§ 6 Nebenabreden/Vertragsänderungen 
Nebenabreden bestehen nicht. Mündliche Vereinbarungen, auch die mündliche Vereinbarung über die 
Aufhebung der Schriftform sind nichtig.   
 
§ 7 Datenschutz 
Der Arbeitsvermittler speichert personenbezogene Daten, verarbeitet diese und gibt sie an Dritte 
weiter, soweit es im Rahmen der Arbeitsvermittlung notwendig oder sinnvoll ist. Hierzu erklärt der/die 
Arbeitsuchende ihr Einverständnis. 
 
§ 8 Schlussbestimmungen 
Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein oder werden, 
so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. In einem solchen Fall ist der 
Vertrag seinem Sinn gemäß zur Durchführung zu bringen. Beruht die Ungültigkeit auf einer Leistungs- 
oder Zeitbestimmung, so tritt an ihre Stelle das gesetzlich zulässige Maß. 
 
 
Ort, Datum, Unterschrift Arbeitssuchende/-r:     
 
                               , den       Hamburg, den  
 
         
Unterschrift Arbeitssuchende/-r     Unterschrift Arbeitsvermittlung 


